
Landeskulturreise 2024 | SCHWEIZER WUNDER, LIECHTENSTEINS CHARME UND ITALIENS 
VIELFALT

FRÜHBUCHERBONUS 1) BIS: 15.12.2023 UND 2) BIS: 31.01.2024

                                  Teilnehmer 1               Teilnehmer 2

Name lt. Reisepass

Geburtsdatum

Adresse

Bezirk

Telefon

E-Mail

Ortsgruppe

* Bezirk & Wunschzustieg

Bitte senden oder übergeben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular Bezirksreisereferentin  
Ingrid Federl, Ingrid.federl@24speed.at, Mobil 0699 12270919 4540 Bad Hall, Höhenstrasse 8
*Der genaue Zustiegsort wird ca. 4 Wochen vor Anreise bekannt gegeben.

Notiz/Anmerkung

Ort, Datum

Unterschrift

OÖSB LANDESKULTURREISE 2024EZ DZ

Grundlage dieser Anmeldung ist das dazugehörige Reiseprogramm. Es gelten die AGB der WIRaktiv Reise und Veranstal-
tungs GmbH, die Reisebedingungen, die Datenschutzerklärung, die „vorvertraglichen Informationspflichten“, sowie die 
Versicherungsbedingungen der Europäischen Reiseversicherung. Mit der schriftlichen Anmeldung und der Unterschrift 
wird die Buchung verbindlich und es wird bestätigt, dass alle TeilnehmerInnen diese Information gelesen und verstanden 
haben und die Leistungen sowie Verpflichtungen akzeptieren. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Home-
page (www.wiraktiv.at und www.ooesb.at), können bei uns angefordert werden bzw. liegen im Büro auf.

ANMELDEFORMULAR

OÖ Seniorenbund

Landesskulturre
ise

Alpine Trilogie

19.09. – 22.09.2024

Steyr Land / Zustieg Bad Hall

Ingrid
Durchstreichen



Gemäß Pauschalreiseverordnung (PRV) sind Kundengelder bei Pauschalreisen und verbundenen Reiseleistungen der WIRaktiv Reise und Veranstaltungs GmbH unter 
folgenden Vorraussetzungen abgesichert:
Die Anzahlung erfolgt frühestens elf Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise und beträgt maximal 20% des Reisepreises. Die Restzahlung erfolgt frühestens zwanzig 
Tage vor Reiseantritt - Zug um Zug gegen Aushändigung der Reiseunterlagen an den Reisenden. Darüber hinausgehende oder vorzeitig geleistete Anzahlungen bzw. Rest-
zahlungen dürfen nicht gefordert werden und sind auch nicht abgesichert. Garant ist HYPO Oberösterreich.
Die Anmeldung sämtlicher Ansprüche ist bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt einer allfälligen Insolvenz beim Abwickler TVA-Tourismusversi-
cherungsagentur GmbH, Ferstelgasse 6, 1090 Wien, 01/36190770 vorzunehmen.
Die Reisenden können diese Einrichtung oder ggf. die zuständige Behörde (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Stubenring 1, 1010 Wien, ser-
vice@bmdw.gv.at, Tel. +43 1 71100 805555) kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von WIRaktiv Reise und Veranstaltungs GmbH verweigert werden.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WIRaktiv als Veranstalter sowie die besonderen Bedingungen des Leistungsträgers/Versicherers.
Preis- und Tarifstand: November 2023. Preis-, Programm- und Flugplanänderungen sowie Treibstoffzuschlag unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen vorbehalten. Tipp-
fehler vorbehalten.
Rücktritt des Reisenden unter Entrichtung einer Entschädigungspauschale (Stornogebühr): Die Entschädigungspauschale steht in einem prozentuellen Verhältnis zum 
Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung. Ab Buchung bis 60. Tag vor Reiseantritt 25%; ab 59. bis 40. Tag vor Reiseantritt 
50%; ab 39. bis 20. Tag vor Reiseantritt 75%; ab 19 Tage vor Abreise 90%.

Standardinformationsblatt/Vorvertragliche Informationen gemäß Pauschalreisegesetz: 
Bei dieser Reise handelt es sich um eine Pauschalreise, bei der Sie alle für Pauschalreisen geltende EU-Rechte in Anspruch nehmen können. Die WIRaktiv Reise und Ver-
anstaltungs GmbH trägt die volle Durchführungsverantowrtung und verfügt über die gesetzlichen vorgeschriebene Absicherung Ihrer Zahlungen.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302:
- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrages.
- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung 
setzen können.
- Die Reisenden können die Pauschalreise innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten auf eine andere Person übertragen.
- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten  (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgese-
hen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom 
Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht einer Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechen-
den Kosten sich verringern.
- Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen 
Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für Pauschalreisen verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn 
der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. Die Reisenden können bei Eintritt außer-
gewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwie-
gende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise vorraussichtlich beeinträchtigen.
- Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemesse-
ne andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistungen nicht gemäß 
dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 
Abhilfe zu schaffen.
- Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
- Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: https://www.justiz.gv.at/pauschalreisegesetz.




